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IS. Jnui

Meispiele zu den zehn Geboten.
(Siehe 2. Mose 20, 1^-17.)

VI.
Das sechste Gebot.

„Du sollst nicht ehebrechen". Vers 14.

Vor etwa 700 Jahren führte Kaiser Konrad Krieg mit Herzog
Wels in Bayern. Letzterer warf sich mit all seiner Macht in die

Stadt Weinsberg. Der Kaiser belagerte ihn darin so lange, bis der

Hunger die Eingeschlossenen zwang, sich ihm ans Gnade und Ungnade

zn ergeben. Die sorglichen Weiber ließen eine Bitte an den Kaiser
tun: er möge ihnen gestatten, mit ihrer besten Habe sicher aus
der Stadt zu ziehen. Der Kaiser willigte ein, in der Meinung, sie

würden etwa ihre Kleider und Kleinodien (Schinucksachen u. dgl.)
mitnehmen. Aber jede Frau nahm ihren Ehemann auf den Rücken

und ihre Kinderlein bei der Hand und zogen also zur Stadt hinaus.
Die Leute des Kaisers murrten zwar, es wäre nicht so gemeint
gewesen. Doch dem frommen Kaiser gefiel diese eheliche Liebe und
Treue wohl, er lud sie samt ihren Männern zu Gaste und richtete
mit der Stadt einen beständigen Frieden auf.

Ein Vater hatte seine Tochter einem jungen Arzt verlobt. Nach

einiger Zeit brannte ihm, dem Vater, Haus und Hof ab, wobei sie nur
das Leben retten konnten. Da frug eine Nachbarin seine Tochter, was
sie nun ihrem Bräutigam mitbringen werde. Diese antwortete: „Alles,
was er bei mir gesucht; nämlich : einen unbefleckten Leib, ein williges
Herz und ein treues Gemüt".
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